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11 Anerkennung eines Dienstunfalls wegen
Strahlenschäden bei der Bundeswehr

BeamtVG § 31tri

Es kana nicht als denklogisch unzulässiger Schluss bewertet
werden, wenn ein Gericht aus dem Vorliegen einer über einen
largen Zeitr aum bestehenden Erl«ankungs gefahr der Dienstaus-
übung einerseits und dem Fehlen jeglicher Anhaltspunkte für
eine anderweitige Krankheitsursache andererseits die Kausalität
ftir eine dienstlich bedingte Erlaankung bejaht. (Leitsatz der
Redaktion)

BVerutG, Beschl. u. 10.4.2014 - 2 B 36/L3 (OVG Schles-
wig)

Zum Sachverhalt: Der Kl. begehrt die Anerkennung einer Erkran-
kung als Diensrunfall iSv § 31 III BeamtVG. Er war als Radarmechani-
kermeister bei der Bundeswehr beschäftigt und dabei Hochfrequenz-
und Röntgenstrahlung ausgeseat. Seit 7973 leidet er an unterschiedli-
chen Krankheitssymptomen, mit Ablau{ des Monats Dezember 7994
wurde er wegen dauernder Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt,
Den im Mai 1993 gestellten Antrag, die gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen des Kl. als Dienstunfall anzuerkenneq lehnte die Bekl. ab. Im
anschließenden Klageverfahren verpfliehtete das OVG die Bekl., die
elektromagnetische Hypersensibilität des Kl. als Dienstunfall wegen Be-
rufskrankheit anzuerkennen. Durch Urteil vom 28.4.2011 (BVerwG,
Buchholz 240 § 31 BBesG Nr. 1 = ZBR 2012,38 = NVwZ-RR 2011,
825 Ls. = NJO22072,90) hob das BYerwG das Berufungsurreil wegen
feh-lerhafter Erwägungen zur Beweislasrverteiiung auf und verwies die
Sache an das OVG zurück. Nach Durchführung einer weiteren Beweis-
aufnahme hat das OYG die Bekl. erneut verpflichtet, die Erkranliung
des Kl. als Berufsl«ankheit iSv § 31 III BeamtVG anzuerkennen (OVG
Schleswig, Urt. v. 13.9.2012 - 3 LB 27177, BeckRS 2074, 52833).

Die Nichrzulassungsbeschwerde der Bekl. blieb ohne Erfolg.

Aus den Gründen: [4] 2. Die Revision ist nicht wegerl
der geltend gemachten Divergenz zuzulassen. Die Rüge, das
OVG habe gegen die Rechtsprechung des BYerwG zur Be-
weislastverteilung im Dienstunfallrecht verstoßen, zeigt eine
Abweichung isd § 132 II Nr. 2 VwGO nicht auJ.

l5l Eine die Revision eröffnende Divergenz ist gem.

§ 133 m 3 VwGO hinreichend bezeichnet, wenn die Be-
schwerde einen inhaltlich bestimmten, die angefochtene Ent-
scheidung tragenden abstrakten Rechtssatz benennt, mit dem
die Vorinstanz eiaem in der Rechtsprechung des BVerwG
aufgestellten ebensolchen die Entscheidung tragenden
Rechtssatz in Anwendung derseiben Rechtsvorschrift wider-
sprochen hat. Zwischen den Gerichten muss ein prinzipieller
Auffassungsunterschied über den Bedeutungsgehalt einer be-
stimmten Rechtsvorschrift oder eines Rechtsgrundsatzes be-
stehen (st. Rspr.; vgl. BVerwG, Buchholz 310 § 133 [nF]
VwGO Nr.25, S. 14f. = NVwZ 7997,998 = NfW 1997,
3328 Ls.). Die Behauptung einer fehlerhaften oder unterblie-
benen Anwendung von Rechtssätzen, die das BYerwG in
seiner Rechtsprechung aufgestellt hat, genügr den Zulässig-
keitsanforderungen einer Divergenzrüge dagegen nicht (st.
Rspr.; BVerraG, Buchholz 427.0 Prü{ungswesen Nr. 342,
S. 55 = BeckRS 1995,31255A65).

t6l Mit dem Vortrag, das OVG habe bei zutreffender An-
wendung der vom BVerwG enmrickelten Kriterien zur Be-
weislastverteilung nicht die Schlussfolgerung eines kausalen
Ursachenzusammenhangs zwischen Dienst und Krankheit
ziehen dürfen, macht die Beschwerde indes nur eine falsche
Arwenduirg der Beweislastgrundsätze im Einzelfall geltend.
Dass das OVG einen von der zitierten Rechtsprechung des
BVerwG generell abweichenden Rechtssatz aufgestellt hätte,
behauptet die Beschwerde dagegen selbst nicht. Zu Ausfüh-

rungen hinsichtlich der Beweislasrverteilung bestand für das
OVG auch kein Anlass, weil es von einer feststehenden Kau-
salität der ionisierenden Strahlung, welcher der IC. bei Aus-
übung seines Dienstes ausgesetzt war, für das beim Kl. auf-
getretene Krankheitsbild ausgegangen ist.

L7l 3. Die Beschwerde hat auch keinen Verfahrensmangel
dargelegt, auf dem die angegriffene Entscheidung beruhin
kann (§ 132 tr Nr. 3 VwGO).

I8l a) Die Beschwerdezeigt nicht auf, dass das OVG unter
Verstoß gegen die gerichtliche Pflicht zur Aufklärung des
Sachverhalts (§ 85I 1 VwGO) weitere Ermittlungen ,,in Be-
zag auf den maßgeblichen Zeitpunkt nach § 45 BeamtVG"
hätte anstellen müssen. Die Beschwerde benennt bereits nicht,
welche Beweismittel oder Aufklärungsmaßnahmen zur F.rfor-
schung welcher Tatsachenfragen noch zur Verfägung gestan-
den hätten. Hierzu hätte jedenfalls im Hinblick auf die Ein-
schätzung des Sachverständigen Anlass bestanden, zusätzli-
che Erkenntnisquellen seien nicht erkennbar und Aufzeich-
nungen oder Untersuchungsbefunde aus der vor 199217993
liegenden Zeit nicht vorhanden (Neuropsychiatrisches Fach-
gutachten Dr. K v.1.8.2012,63 ufi 66).

t9l Insbesondere aber hat die Bekl. die nunmehr vermissre
Sachverhaltsaufklärung ausweislich der Niederschrift über
die mündliche Verhandlung vor dem OyG (§ 105 VwGO
iVm §§ 160 tr, 1.65 ZPO) weder im Verfahren vor dem
Tatsachengericht beantragt noch ist mit der Beschwerde dar-
gelegt, dass sich dem OVG weitere Ermittlungen zu der
bezeichneten Frage auch ohne ein solches Hinwirken von sich
aus hätten aufdrängen müssen (vgl. zu diesem Darlegungs-
erfordernis BVerwG, Buchholz 310 § 133 [nI] VwGO
Nr. 26, S. 14f. = NVwZ 1,997,998 = Nf\f 7997,3328 Ls;
sowie zuletzt BYerwG, Beschl. v. 3L.7.2074 - 2 B 88/13,
BeckRS 2074,47387 Rn. 5).

[10] Das OVG ist unter Bezugnahme auf das zurückverwei-
sende Urteil des erkennenden Senats vom 28.4.201.L
(BVerwG, Buchholz 240 § 3t BBesG Nr. L = Z,P'R2072,38
= NVwZ-RR 20L1., 825 Ls. = NJOZ 2072, 90 Rn.29f.)
davon ausgegangen, dass für den Beginn der in § 45 II Be-
amtvc normierten Ausschlussfrist der Zeitpunkt maßgebend
ist, in dem der Zustand des Beamten Krankheitswert erreicht,
im dem also die Krankheit sicher diagnostiziert werden kann.
Es hat hierzu festgestellt, dass die Kranklieit des Kl. frtihes-
tens ab 199217993, nach den Kontakten des KI. zu Dr. § und
zum B.-Hospital, sicher diagnostizierbar war. Zur Begrürr-
dung hat es auf die Ausführungen des gerichtlich bestellten
SachverständigenDr. K im Termin zur mirndlichen Verhand-
lung verwiesen. Ausweislich der Sitzungsniederschrift (S. 2)
hat der Sachverständige ausgeführt, den erkennbaren Beginn
des zum Krankheitsbild gehörenden Symptombildes datiere
er aui199217993, also auf den Zeitpunkt der Zunahme der
Be{indlichkeitsstörungen des Kl., die ihn veranlassten, Kon-
takt zu seinem Hausarzt und einem Krankenhaus aufzuneh-
men. Auf den Erstkontakt zu seinem Hausarzt und die nach-
folgenden Klinikbesuche hatte der Sachverständige auch be-
reits in seinem neuropsychiatrischen Fachgutachten vom 1.8.
2072 (5.53) abgestellt. Etwa 7993habe sich der Kl. derma-
ßen beeinträchtigt gesehen, dass er ärztliche Hilfe in An-
spruch genommen habe.

I11l 'Warum sich dem OVG bei dieser Sachlage welche
weiteren Aufklärungsmaßnahmen zum Fristbeginn hätten
aufdrängen müssen, zeigt die Beschwerde nicht auf. Entspre-
chendes gilt für die Frage, ob das Urteil auf einem etwaigen
Unterlassen beruhen könnte: Anhaltspunkte für einen späte-
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ren Beginn der Ausschlussfrist sind mit der Beschwerde nicht
vorgetragen worden.

tLzl b) Dem Beschwerdevorbringen ist auch kein Verstoß
gegen die Grundsätze der richterlichen überzeugungsbildung
(§ 108 I 1 VwGO) zu entnehmen.

t13] Die Beweis- und Sachverhaltswürdigung einer Tatsa-
cheninstanz ist der Beurteilung des RevGer. nur insoweit
unterstellt, als es um Verfahrensfehler iSd § 132 tr Nr. 3
VwGO geht. Rügefähig ist damit nicht das Ergebnis der
Beweiswiudigung, sondern mu ein Verfahrensvorgang auf
dem'§7eg dorthin. Derartige Mängel liegen insbesondere vor,
wenn das angegriffene Urteil von einem falschen oder unvoll-
ständigen Sachverhalt ausgeht, also etwa entscheidungs-
erheblichen Akteninhalt übergeht oder auf einer aktenwid-
rigen Tatsachengrundlage basiert (vgl. erwa BVerwG, B:uch-
holz 3L0 § 108 I VwGO Nr. 73 = Nf§tr 2012,1672 Rn. 7,

'und BVeruG, Beschl. v. 27.5.2Aß - 2 B 67172, BeckRS
2013, 51207 Rn. 18 mwN). Das Ergebnis der gerichtlichen
Beweiswürdigung selbst ist vom RevGer. nur daraufhin nach-
zuprü4en, ob es gegen Logik (Denkgesetze) und Naturgesetze
verstößt oder gedankliche Brüche und Vidersprürhe enthält
(st. Rspr.; vgl. BVeruG, Buchholz 310 § 108 I VwGO Nr. 50
= NVwZ 2007,1796 Rn. 16, sowie zuletzt BVerwG, Beschi.
v. 37.7.20L4 - 2 B 88 l'13, BeckRS 2014, 47 3 87 Rn. 1 2 ).

l14l Einen derartigen Verfahrensmangel zeigt dieBeschwer-
de nicht auf. Sie erschöpfr sich vielmehr darin, das Fehlen
einer tragfdhigen Grundlage für den vom OVG angenom-
menen Kausalitätsnachweis zu reklamieren. Unabhängig
hiervon kann es nicht als denklogisch unzulässiger Schlusi
bewertet werden, wenn das OVG aus dem Vorliegen einer
über einen langen Zeitraum bestehenden besonderen Erkran-
kungsgefahr der Dienstausübung einerseits und dem Fehlen
jeglicher Anhaltspunkte für eine anderweitige Krankheits-
ursache andererseits die Kausalität bejaht. Damit hat das
OVG der Sache nach angenommen, dass die Voraussetzun-
gen eines lndizienbeweises erfülh sind (vgl. zur Indizien-
beweisführung BVerwGE 84,27'1, = NJW 1.990, 168I =
NVwZ L990, 754 Ls.; BVerwGE 84,277 lT73f.) = NJW
7990, 1,681 = NVwZ 7990,754 Ls., sowie BVerwG,Buch-
ho12,406.12 § 22 BauNVO Nr. 4 Rn. 10 = NVwZ-RR 1995,
310 = NVwZ L99 5 , 787 Ls.; BVerwG, Beschl. v . 15 .Z.Z0l2

8 q 8V77, BeckRS 2012, 5L333 fu.S, und BYerutG,
Beschl. v. 24.1.2:074 - 2 B 59113, BeckRS ZOL4, 47384
Rn. 16).

i!|l Entsprechendes gilt für die Rüge, die Annahme einer
offenen Berufskrankheit entbehre einer Tatsachengrundlage.
Dabei übersieht die Beschwerde überdies, dass die Bewe-is-
erhebung des OVG nicht auf das Vorlijgen einer offenen
Berufskrankheit gerichtet war (vgl. Beweiibeschluss v. 8.5.
AAD). Die Einordnung der Erkrankung des Kl. als offene

|eru{skrlnkleit geht vielmehr auf die Beurteilung des
RevGer. im Urteil vom28.4.2017 (BVerwG, Buchhol-z 240
§ 31 BBesG Nr. 1 = ZBF* 2A72,38 = NVwZ-RR 2011,
825 Ls. = NJOZ 20L2,90 Rr. 20) zurück. Hierauf hat dai
OVG in den Gründen der angegriffenen Entscheidung auch
verwiesen (UA S. 32). An diese Beurteilung war es iudem
nach der Zurückverweisung der Sache gem. § L44VIVwGO
gebunden (vgl. zur Reichweite dieser Bindungswirkung enrra
BVerruGE 145, L22 - NVwZ 2ß73, 665 R\. ZZ miiAnm.
Gindler/Virukelmilller, NVwZ 20 13, 6 69 ; B VerwG, Beschl.
v.3.1.1..2077 -ZB 1/77, BeckRS 2011, 55900 Rn. 7).

t16l c)-Schließlich ist auch kein Begründungsmangel der
angegriffenen Entscheidung aufgezeigt.

L17l Nach § 1,0812 VwGO sind in dem Urteil die Gründe
anzugeben, die für die richterliche überzeugung leitend gewe-
sen sind. Das Gericht ist verpflichtet, in den ürteilsgrilnden
die tatsächlichen Umstände und rechtlichen Erwägungen wie-
derzugeben, die es bestimmt haben, die Voraussetzungen ftir
seine Entscheidung als erfüllt anzusehen. Das Urteil muss
erkennen lassen, dass das Gericht den ermittelten Tatsachen-
stoff_wertend,gesichtet hat und in welchen konkreten Bezug
es ihn zu den angewandten Rechtsnormen gesetzt hai
(BYerwGE 61, 365 [358 f.] = BeckRS 1987, 30430484;
BVerwG, Buchholz 406.71§ 128 BauGB Nr.50, S. 11f. =
NVwZ-RR 7998,574).

li8] Dies setzt ua voraus, dass das Gericht angibt, von
welchem (gegebenenfalls zuvor streitigem) Sachvärhak es
ausgeht und- auf Grund welcher Erkenntnisse oder Erwägun-
gen es eine bestimmte, einem Bet. ungünstige Tatsachenlage
als erwiesen ansieht. Mit dem Ergebnis einei durchgeführtJn
Beweisaufnahme muss es sich in nachvollziehbarär '\[eise

und in der gebotenen Begründungstiefe auseinandersetzen
(BVeruGE 6L,365 [358 f.] = BeckRS 1981, 30430484). Aus
den Entscheidungsgründen muss sowohl fur die Bel als auch
fiu das RechtsmittelGer. nachvollziehbar sein, aus welchen
Gränden des materiellen Rechts oder des Prozessrechts nach

Y.Ty-rg des Gerichts dem Tatsachenvorrrag eines Bet., je-
denfalls soweit es sich um einen zentralei punkt seiner

$ecfrgsvgrfolgung handelt, nicht zu folgen isr. (BVenuG,
Buchholz 310 § 108 II VwGO Nr. 56 = NVwZ 2007,21,6
Rn. 24). Allerdings ist das Gericht nicht verpflichtet, auf Vor-
uag oder Iragen einzugehen, die für seinä Entscheidung -
aus Gri.inden des formellen oder materiellen Rechts - nicht
von Bedeutung gewesen siurid. (BVerfGE 96, Z0S lL76f.l =
NJW 1997, 2370 = NVwZ 1,997,989 Ls.).

[19] Diesen Anforderungen wird das Berufungsurteil -
noch - gerecht.

POt Die von der Beschwerde vermisste Begründung zur
Beweislasfvertgilung war für das OVG nicht entscheidungs-
erheblich, weil es nach Durchftihrung der Beweisaufnahäe
alle tatbestandsrelevanten Merkmale äls erwiesen angesehen
hat. Hiervon ausgehend bestand für das OVG keine Ver-
anlassung, sich in den Urteilsgründen mit Fragen der Beweis-
Iaswerteilung zu befassen.

[21] Soweit die Beschwerde rügt, das OVG habe die angenommene
Kausalität der ionisierenden Stahlung für die Erkrankung des Kl. ,,in
keiner \[eise" begründet, triffr dies nicht zu. Das OVG h.:i sich hierzu
auf die vorhandeoen Sachverständigengutachten gestätzt und sich mit
diesrn auseinandergesetzt (UA S.32f.). Zwar wire es angesichts der
im Laufe des Ver{ahrens vorgelegten bzw. eingeholten gutachterlichen

,Steüungnahmgn wünschenswert gewesen, wenn sich dai angefochtene
Urteil ausfü.hrlicher mit der Gutachtenlage, namentlich mit dem zuletzt
eingeholten Gutachten des Sachverständigen K vom 1.g.2012 befasst
häae. Doch sind dem Berufungsurteil diJ tragenden Erwäguagen des
OyG für den von ihm als geführt angesehinen Indizieiberi,eis zu
entnehmen. In welcher Hinsicht dies defizit;ir sein soll, legt die Be-
schwerdebegrtindung nicht näher dar, noch dass und wärum das
Berufungsurteil auf dem behaupteten Begründungsmangei beruhen
könnte.

Anmerkung von Richter a!'n VG a. D. Eernd lrmfrid
Budzinski-

l. Begrünclung der Vorinstanz

Die wahre Bedeutung dieser Entscheidung wird ersr deutlich,
wenn man die Begründung der Vorinstanz in ihren wesentli-

Der Autor war Richter amVG Freiburg.
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chen Teilen kennt. Danach hatte die Klage Erfolg, weil der
Kläger, ein so genannter Radarsoldat ,,einen Anspruch auf
Anerkennung seines als,elektromagnetische Hypersensibili-
tät' umschriebenen Symptomenkomplexes hat." ... Der Sach-
verständige Dr. Ahatte zusammenfassend überzeugend dar-
gestellt, ,,dass es sich hierbei um ein diffuses Beschwerdebild
handelt, das von der evidenzbasierten (Schul-)Medizin nur
als tendenziell existente Krankheit eingestuft wird, und zwar
ohne definitive Nachweismöglichkeiten (Gutachten vom ...)
.... es handelt sich um eine so genannte offene Berufskrank-
heit, die allein durch ihre Ursache definiert wird: Ionisierende
Strahlung ... Diese Kausalität ist im vorliegenden Fall sogar
nach den Maßstäben der evidenzbasieften Medizin möglich
..." (Zitate-Ende).

ll. tsedeutung der Entscheidung

Erstmals wird somrt in einem obergerichdichen Urteil (OyG
Schleswig, Urt. v. 73.9.2072 - 3 LB 21.177, BeckRS 2014,
52833) - soweit ersichtlich - von einer ,,elektromagneti-
schen Hypersensibilität" (Elektrohypersensibilität) als

,Krankheit' ausgegangen. Und erstrnals blieb dies höchstrich-
terlich unbeanstandet; ja, hat das BYerwG seine zum selben
Fall vor drei Jahren ablehnende Haltung aufgegeben
(BVerutG, Buchholz 240 § 31 BBesG Nr. 1 = NVwZ-RR
2011,,825 Ls. = NJOZ 2012,90 = ZBR 2012,39;vgl. daza
die IGitik zur Rechtsprechung bei Radarsoldaten, Budzinski,
,,TETRA: Funk ohne Rerrung?", NVwZ 2012, 1593
[1595]). An diesem gewaltigen Fortschritt ändert es nichrs,
dass es sich um den nur scheinbaren Sonderfall einer ,,offe-
nen Berufskrankheit" handelt (was lediglich beweiserleich-
ternd wirkt) und dass die Revisionsinstanz selbst vorsichtig
nur yon dem ,,beim Kläger aufgetrerenen Krankheitsbild'i
spricht, Denn dass es sich um ,,elektromagnetische Hyper-
sensibilität" handelt, ist klar und wird vom BVerwG auch
bei den (erfolgreich auf deren Anerkennung gerichteten) An-
trägen des vorinstanzlichen Verfahrens wörtlich wiederholt.
Das belegt weiter seine Beschreibung dieses Krankheitsbil-
des, welches - beginnend mit Befindlichkeitsstörungen - in
einem allgemeinen (hier zur 100 oÄigen Berufsunfahigkeit
führenden) Erschöpfungssyndrom endet. Diese für die älek-
tromagnetische Hypersensibilität typische, obgleich knappe,
Beschreibung macht diese nun zu einer prinzipiell höchst-
richterlich anerkannten Krankheit. Das hat eine nicht zu
unterschätzende allgemeine Bedeutung; auch für viele andere
durch elektromagnetische Strahlung Geschädigte, beispiels-
weise im Zusammenhang mit dem Mobilfunk, obwohl des-
sen Strahlung nicht-ionisierend ist.

lll. Übertragbarkeit der Entscheidung

Dass,,elektromagnetische Hypersensibilität" im entschiede-
nen Fall dem Wordaut nach (nur?) dwch ,ionisierende Strah-
l-ung'_veryrsacht worden sein soll, macht die Entscheidung
fiir Schaden durch nicht-ionisierende Strahlung, insbesonderä
den Mobilfunk, nicht unanwendbar. Denn die nicht-ionisie-
rende Strahlung, die bei Radargeräten ganzüberwiegend vor-
herrscht, weil der eigentliche Nutzstrahl aus ihr besteht, wird
von den Gerichten zu Recht als Ursache nicht ausgeschlossen,
sondern nur nicht eigens erwähnt. Der Kläger maihte zudem
yon Anfang an die eigendiche Nutzsrrahlung gleichrangig als
Ikankheitsursache geltend; nämlich, er sei unzumutbar häher
Exposition von nicht-ionisierender,,Hoch{requenzstrahlung"
(,,und ionisierender Strahlung" ) ausgesetzt gewesen.

Entscheidend kommt hinzu, dass schwache nicht-ionisierende
Strahlung genügt, um nervliche Effekte, um die es beim
Erschöpfungssyndrom geht, hervorzurufen, wie heute prak-
tisch unstreitig feststeht (s. BudzinskilHutter,,,Mobil-funk-

schäden Ansichtssache - Höchste Zeit fur Beweise stam Ver-
mutungen", NVwZ 201,4, 418).

Es kann somit wohl zusätzlich auf den bloßen Energiereich-
tum, der zur Ionisierung führt, als Auslöser rein närvtcher
Schä.digung nicht ankommen . Zur Erzeugung der vielfältigen
nervlichen Effgkte, hier ein so genannres Mikrowellensyn-
drom, ist die für die Ionisation rypische Fähigkeit, Zellsciä-
den zu verursachen, weder notwendig noch möglicherweise
genügend.

Es spricht also viel dafür, dass nicht-ionisierende Srrahlung,
wie sie zB auch der Mobilfunk verwender, mindestens ebenso
wie ionisierende elektromagnetische Hypersensibilität aus-
zulösen vermag (dafür sprechen auch die von Mobilfunk-
Geschädigten tausendfach berichteten identischen Schadens-
bilder mit dem laut OVG-Urteil [S. 5] beim Kläger aufgetre-
tenen Zustand:,,Schlafstörungen, Müdigkeit, zunehmende
Herzrhythmusstörungen, exrreme Vergesslichkeit und Kon-
zentrationsstörungen, Parästhesien, starke Kopfschmerzen,
Immunschwäche, Lebensmittelallergien und sonstige allergi-
sche Symptome, Augenprobleme, zeit'areiliges starkäs Schwit-
zen, starke Erschöpfungszusrände, auffällig reduzierter All-
gemeinzustand" - über Jahre anhaltend) (Vgl. Physik-pro-
fessorin Inge S chmitz-F euerh ake,,,Kombinationswirkungen
von ionisierender und Hochfrequenzstrahlung", Diagnole-
Funk-Kompakt A2-20 12; 1 0-1 1 ) -
Bemerkenswert an der Entscheidung der Vorinstanz ist ferner
die trockene Feststellung, dass diese Kausalität umso mehr
erhärtet wird, je weniger die beklagte Bundesrepublik zur
Aufklärung der Vorfälle geran hat. Diese Beweiserliichterung
wird insbesondere in Mobilfunkfallen von großer Bedeutun[
sein, bei welchen seit vielen Jahren eine gleichartige Verwei--
gerungshaltung sowohl der Regierung als auch dei Betreiber
gegenüber jeglicher Aufkl2irung bis hin zur Beweisvereitelung
(s. Budzinskl, ,,Vom Mobilfunk ohne Schutz zum Schaden
ohne Ausgleich?", NVwZ 2013,988 1992)) fesatstellen ist.
Nicht zu unterschätzen sind dabei die Ausfuhrungen des
BYerwG zum Nachweis der Kausalität, die entgegen der
bisherigen Handhabung der Gerichte vermeh-rr auJdäm Feh-
len jeglicher anderweitigen Schadensursache hergeleitet wer-
den kann, wie es in Fäillen von Schädigungen durch Funk-
wellen ebenso regeLnäßig möglich wäre, ater den Klägern
sogar umgekehrt als ein weiteres Anzeichen ,völliger Un-
geklärtheit' eher zum Nachteil gereichte. lnsgesamt läist nach
20-jährigem Rechtsstreit diese nun auch Mänschlichkeit zei-
gende Entscheidung vergleichbar Geschädigte endlich Hoff-
nung schöpfen.

12 * Haartracht von Soldatinnen und Sotdaten

GG fut. 21,n 2,3, 87 a; SG s§ 4 fi2, 6; WBO s§ 18 tr 5,
22a,23 a; SIPO § 145 a I
1. Dem Wehrdienstgericht steht ein Wahlrecht zu, Beschlüsse in
gerichtlichen Verfahren nach der'Wehrbeschwerdeordnung dem
Beschwerdeführer persönlich oder seinem Bevollrnächtigten zu-
zustellen. Wird der Beschluss sowohl dem Beschwerdeführer als
auch dem Bevollmächtigten zugestellt, so richtet sich die Berech-
nun! der Rechtsmiuelfrist nach der zuletzt bewiiken Zustel-
l*9.
2. Der Bundesminister der Verteidigrog hat bei der Ausübung
seiner Befugnis, die Haar- und Barttracht der Soldaten durch
Verwaltungsvorschriften zu regeln, einen Einschätzungsspiel-


